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Mitgliederinformation XVII/2015 
 

 
Fahrt zur Grünen Woche nach Berlin 
Die Kollegen des Kreisbauernverbandes Werra-Meißner e.V. veranstalten im Januar 2016 eine 
Fahrt zur Grünen Woche nach Berlin. 
 
Zeitraum: 15.-17. Januar 2016 
Program:  - Besuch einer Führung durch das Tropical Islands 

- Besuch der Grünen Woche 
- Stadtrundfahrt 
- individuell Buchbar: Besuch der Vorstellung "The Wyld" im Friedrichsstattpalast 
- Unterbringung im vier Sterne Hotel Park Inn by Radisson zentral am   
Alexanderplatz, 2 Übernachtungen, 2x Frühstücksbuffett 

 
Weitere Informationen erhalten Sie beim Kreisbauernverband Werra-Meißner e.V., 
An den Anlagen 2, 37269 Eschwege 
Tel: 05651/745660 - Fax: 05651/7456620 
 
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und schicken es per 
Post oder Fax an den Kreisbauernverband Werra-Meißner e.V.  
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Sachkundenachweis,Pflanzenschutzmittel, Abgabe von Pflanzenschutzmittel an 
berufliche Anwender 
Seit dem 26.11.2015 besteht Ausweispflicht beim Erwerb von Pflanzenschutzmitteln zur 
gewerblichen Anmeldung. Die Pflanzenschutzdienste haben eine Leitlinie erstellt, wie die 
Abgabe von Pflanzenschutzmittel an sachkundige Erwerber sichergestellt werden kann. 
 
Hierzu gilt folgender Auszug: Jeden natürliche Person muss beim erstmaligen Erwerb (Kauf 
eines Pflanzenschutzmittels, das nur für die berufliche Anwendung zugelassen ist) ihre 
Sachkunde nachweisen. Dies erfolgt regelmäßig durch Vorlage des Sachkundenachweises und 
des Personalausweises durch den Käufer. Soweit die Person persönlich bekannt ist genügt der 
Sachkundenachweis. Ein Händler darf Pflanzenschutzmittel an nicht sachkundige Personen nur 
dann abgeben, wenn es sich um auf dem Betriebsgelände des Erwerbers lebende oder 
arbeitende Familienangehörige oder Ehegatten, seine Mitarbeiter und/oder von ihm 
bevollmächtigte oder beauftragte Personen handelt. Die Lieferung ist zu dokumentieren. Bei 
Abholung durch nicht sachkundige Personen beim Händler müssen sich diese Personen 
ausweisen.Eine Vollmacht ist erforderlich, wenn der Verkäufer sie nicht kennt. Eine 
entsprechend mit dem Pflanzenschutzdienst Hessen abgestimmte Vollmacht haben wir 
beiliegend beigefügt. 
 

Veranstaltungshinweise 
 
Bezirksversammlungen 2016 
Mittwoch, den 27.01.2016, 20:00 Uhr 
Hessischer Hof, Baunatal- Großenritte 
 
Montag, den 01.02.2016, 20:00 Uhr 
Kasseler Hof, Zierenberg 
 
Mittwoch, den 03.02.2016, 20:00 Uhr  
Landhotel Niestetal, Niestetal-Heiligenrode 
 
Mittwoch, den 10.02.2016, 20:00 Uhr 
Zum Chattenturm, Wolfhagen 
 
Montag, den 15.02.2016, 20:00 Uhr 
Hotel Weinrich, Naumburg 
 
Mittwoch, den 17.02.2016, 20:00 Uhr  
Gemeindeschänke Espenau 
 
 

Veranstaltungen: 
 

11.01.16-14.01.16  
Landwirtschaftliche Woche Nordhessen, Stadthalle Baunatal 
 

Dienstag, den 19.01.2016, 20.00 Uhr, "Zum Chattenturm", Wolfhagen  
"Was tun bei Salmonellen? Ursachen, Diagnostik, Maßnahmen beim Ferkelerzeuger und 
Mäster.“ 
Ref.: Thomas Fögen, HBV 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr  
Kreisbauernverband Kassel 


